
Karl-Jürgen Bieback 
Leistungsabbau und Strukturwandel im 
Sozialrecht 

Kaum ein anderer Rechtsbereich ist seit der Krise 1974 H. so stark verändert worden 
wie das Sozialrecht. Die Änderungen und Kürzungen im 50ziallcislungssystem 
begannen bald nach Ausbruch der Krise 1974/75 bei damals mehr als 1 Mio. Arbeits­
losen vor allem im Bereich der Arbeitsförderung und des BAföG durch die Haus­
haltsstrukturgeserze vom Dezember 1975. Als sich die Krise dann 1976/77 in der 
Rentenversicherung (R V) auswirkte, gab es mit den 20. und .l: I. Remenanpassungs­
gesetzen von [977 und 1978 weitgehende Einschnitte in der RV, die z. T. auch zu 
Lasten der gesetzlichen Krankenversicherung (KV) und der damals wieder besser 
dastehenden Arbeitslosenversicherung (ArbIV) gingen, während mit dem 5. Ände­
rungsgesetZ zum AFG von 1979 auch einige der früheren Kürzungen wieder rück­
gängig gemacht wurden. Die vor allem auch strukturell durch die politische Orga­
nisation des Marktes für Gesundheitsleistungen (Dominanz der Anbieter, der Kas­
senärzte und der Krankenhäuser) verursachten Kostensteigerungen in der KV wur­
den durch Gesetz von 1977 mit der Einführung von Koordinations- und Kontrollin­
strumenten der Globalsteuerung beantwortet (konzerticne Aktion. Richtlinien für 
die ärzclichc Verordnungstätigkeit). Auf die sich ab 1981 wieder verschärfende Krise 
mit über 2 Mio. Arbeitslosen wurde mit den schwersten Kürzungen in allen Sozial­
leistungsbereichen durch die Konsolidierungs- und HaushaltSstrukturgeserze 198) 

(für 1982) sowie die Haushaltsbcgle(egesetze 1983 und 1984 reagiert. Ihr NeltOum­
verteilungs- und Kürzungsvolumen wird für) 982-8 5 auf insgesamt 2 [0 Mrd. DM 
geschätzt \. 

I. Ursachen der Kürzungen und politische Konzeptionen 

[.1. Der Anlaß dieser Kürzungen liegt in den Problemen der Finanzen der SV: 2,) 

Mio. Arbeitslose führen zu Beicragsausfällen von 2,8 Mrd. DM in der KV und 8.4 
Mrd. DM in der RV jährlich'; pro [00000 Arbeitslose muß die Bundesanstalt für 
Arbeie ca. 1,2 Mrd. DM an zusätzlicnen Ausgaben jährlich aufbringen, w~hrend sie 
ca. 0,19 Mrd. DM Mindereinnahmen hat. So wurden die Kosten der Arbeitslosigkeit 
in den öffentlichen Haushalten für 1982 auf über 40 Mrd. DM geschätzt). 
Die ca. {24 Mrd. DM an Leistungen des Sozialbudgets 1982 können nicht über die 

I Adamy/S.effcn, .Zwischcnbilanz von Sozi,ldemonL1gc lind Umvcrttilungspolilik sei. [98,-, MS-M~nll­
ship' J.nu.< 1984. 

~ Autorcngemeinsch,fI, MiuAB J 98 J, S. \ 6. 
J AdamylS,eHen, Finanzicrungsprobl~m~ der SV in der Wirt,ehahskrise. Soz.ialer Fon,ehr;" '98>, 

S . • 061(. 
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Ansammlung, ~Schatzbildung~ von Kapital, sondern nur aus dem jeweiligen Sozial­
produkt der Gegenwart gedeckt werden. Während in der Krise die Einnabmen des 
Sozialleistungssystems aus Beiträgen und Steuern zurückgehen, wachsen die Ausga­
benbelascungen durch Arbeitslosigkeit, frühzeitige Verrcmung etc. 
1.2. Der Abhängigkeit von der nationalen und internationalen Enrwicklung der 
Konjunktur und ökonomischen Struktur kann sich zwar kein staatlicher Leistungs­
bereich entziehen, jedoch wird die spez.ifischc Form der Krisenbewältigung im 
Sozialleisrungssystcm in der Bundesrepublik stark bestimmt von ihrem speziellen 
Typus der Sozialstaadichkeit. Der Sozialsraat der Bundesrepublik verhält sich zu 
seiner ökonomisch-gesellschaftlichen Basis vornehmlich reakti\' und kompensato­
risch, er lenkt den M~rktprozeß meist nur global und indirekt über markrwimchaft­
liehe Anreize; der öffendiche Wirtsch:tftssektor, der direkt zur politischen Steue­
rung ei ngesetz.t werden kön nte, ist n ur in Teilbereichen ausgedehnt (Energie, T rans­
port) und selbst dann noch den privarwirtschafdichen Interessen zu- und unterge­
ordnet. Seine Mittel zur Gestaltung und Steuerung schöpft der Staatsapparat über die 
Steuern, Abgaben und Beiträge; er knüpft insoweit als »SteuerSlaat« nur an das 
abstrakte Ergebnis der kapitalistischen Wenproduktion an und bleibt deshalb vorn 
Zyklus und der Struktur der Kapicalakkumulation abhängig. 
Auch in der Krise ist dieser Typus des reaktiven, kompensatorischen Sozialstaates 
nicht in Frage gestellt worden, wenn auch die beiden Hauptströmungen der sozial­
politischen Krisenbewältigung das Dilemma von Steuer- und Sozialstaat i deutlich 
zum Ansatzpunkt ihrer Vorschl~ge machen . 
! .3. Die konservative Lösung! will die staatliche Abgabenquote senken und die kon­
sumtiven Staatsaufgaben (Gehälter der Staatsbedienstecen. sozialstaadiche Leistun­
gen) kürzen und stattdessen die investiven Staatsaufgaben (Infrastruktur) verstärken. 
Speziell wird gerade der Sozialstaat und das System der Sozialleisrungen selbst für 

die Krise veranrwonlich gemacht. Die Sozialgesetze würden die ökonomischen 
Anpassungsmechanismen des Marktes zuriickdr~ngen. 
Damit Leistung wieder attraktiv wird, müßten vor allem die Lohnersatzleistungen 
an Arbeitsfähige gesenkt und die Anspruchsinflation abgebaut werden . Die Verant­
wonung des Einzelnen für sein ökonomisches und soziales Schicksal sei zu betonen 
(insbesondere die Verpfliehrung der Arbeitslosen, jede Arbeit anzunehmen) wie die 
sozialen Risiken und ihre Bewältigung stärker dem Einzelnen überlassen werden 
sollten. Zugleich wird die autOritäre Form des Sozialstaats. die Kontrolle des Lei­
stungsbezugs und des Bedarfs, ausgebaut. Zwangsläufig führt dies 'lU einer Margi­
nalisierung und Ausgrenzung der nichdeistungsfähigen und -bereiten Teile der 
Bevölkerung. 
Während die konservative Doktrin statt der nationalen und intern~Hionalen Ent­
wicklung der Kapitalakkumulation gleichsam das Sozialleistungssystem selber zur 
Krisenursache erklärt, konzencrien sich die reJormorientierte Richtung darauf, die 
Wirkungen der ökonomischen Krise a\tf das Sozialleistungssystem zu ana.lysieren 
und daraus Forderungeo für eine Reform des Sozialleistungssystems abzuleiten . 
Wenn auch in stark unterschiedlicher Akzentuie.rung im einzelnen, so gingen schon 
recht früh die Gewerkschaften des DGB wie auch die politische Programmatik 

4 Hierzu .lIg., U. K. Prcuß, R"chlSstaa. - S'cu'<,.aa, - Sozi.I,t.at .• ine !'roblemskizu, in: AbcndfOlh 
U.l .• Ordnung,rruch.? 1981, S. ,,6 (L ; Cro\h. Dio Krise der SOli.lv."ichcrungen. KJ 1977. S. I fL 

S nUA (HrSg.). So,,;ale Sic.hcrung in der Zukunft (19&1) ; So,,;alc Sicherung im Umbruch ('9R}); 
Adamy/Stt((en , So~i:>.labblu und Um verteilung in d .. Wiruch.ft,krisc, WSI·Mit1 _ 19&j, S. 6~j (f.; Rei· 
degeld, Soz iolpoU.ik .un Wendepunkt ... , Sozi.le Sicherheit 198).. S. 161 (I.; Zachen. Hintergrund und 
Perspektiven der .Gegcnrelorm im Arbcitsrtch.". KJ '9S." S. 186 ((. 
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linker Ökonomen der Memorandumsgruppe6 davon aus, daß vorrangig über eine 
keynsianische Bcschäftigungs- und Strukrurpolitik die Grundursache der Krise des 
Sozial Staats, die Arbeitslosigkeit, zu bekämpfen sei. Für das Sozialleistungssystem 
wird einerseits eine Erhöhung der Einnahmen gefordert durch die Erweiterung des 
Kreises der Beinagszahler und die Erhöhung des Einkommensamcils, der zur Bei­
tragszahlung herangezogen wird (Heraufsetzung der Beitragsbemessungsgrenze), 
durch Steigerung des Staatszuschusses sowie durch eine Umgestaltung der Arbeit­
geberbeiträge (sog. Maschinenabgabe und besondere Fonds). Andererseits sollen die 
Ausgaben rationeller und ursachenbezogener eingesetze werden, indem die Präven­
tion der Risiken (Krankheit, Arbeitslosigkeit, Unfälle) ausgebaut wird, in der Pro­
duktion sozialer Dienstleistungen die privaten Leisrungsanbieter (»sozial-industriel­
ler Komplex«) kontrolliert und zugunsten eines öffentlichen, dezentralen Versor­
gungssystems zurückgedrängt werden und indem schließlich Einkommen zur Slär­
kung der Massenkaufkraft und zum sozialen Ausgleich noch gezieher um verteilt 
werden (Erhöhung des Kindergeldes, Mindeslfente, Abbau der Steuerprivilegien der 
Besscrverdienendcn). Auch soll die Selbstbilfebewegung vom Staat und den Sozial­
leistungsträgern mehr unterstützt werden. 
An diesen letzten Punkt knüpft insbesondere eine .linkssozialistisch-grüne" 
Variante' sozialpolitischer Reformvorschläge an. Sie betont vor allem, daß die öko­
nomische und politische Entwicklung seit der Krise '974 und in Zukunft die Spal­
tung der Gesellschaft in Arbeitsplatzbesitzer und -nichrbesitzer und innerhalb der 
Arbeitsplatzbesitzer in Summ- und Randbelegschafren verstärke. Die verstaatlich­
ten und bürokratisierten Sozialleistungsagenturen unterstützten diese Spaltung noch 
und verhinderten in der Bevölkerung die autonome Erkenntnis und Befriedigung der 
eigenen soziaJen Bedürfnisse. Perspektivisch wird ein Ausbau der Basissicherung für 
alle und die Stärkung der Selbsthilfebewegung in alternativen Formen der Produk­
tion von Sozialleistungen lind der Erwerbstätigkeit gefordert. 
Nachdem die SPD/FDP-Regierung ihre nur zögernde keynsianische Knsensteu­
erungspolitik bald nach 1978 aufgegeben hatte, folgten SPD/FDPlCDU grundsätz­
lich stark dem konservativen Lösungsmodell, die Krise durch den forcierten Abbau 
der Sozialleistungen zu bewältigen. So führten SPD/FDP bis 19i1I Kürzungsformen 
ein, die ideologisch-politisch an sich zum markewirtschaftlich-konservativen Kon­
z.ept gehören, wie die verstärkte Selbstbeteiligung in der Krankenversicherung und 
den Ausbau der bedürfnis- uod familienbezogenen Leisrungen in der Sozialversiche­
rung. Diese Regierung begründete die starken Kürzungen 1981 ausdrücklich damit. 
daß .Mißbrauchsmöglichkeitcn wirksamer bekämph und die Anforderungen an die 
Sclbsrveranewortuog erhöhe werden. s. So war es auch nur konsequclll, daß die neue 
CDU/FDP-Regierung 19ih die Vorarbeiten der vorherigen SPD/FDP-Regierung 
fast lückenlos übernahm. Allerdings machen die Streichung des Schüler-BAföG 
/982/83 und die Kürzungen des Arbeitslosengeldes 198J den Unterschied zwischen 
CDU und SPD deutlich: Die CDU geht erheblich radikaler in der Repnv:1tisierung 
sozialer Lasten und Risiken vor als die SPD, die sehr viel stärker Elemente des 
sozialen Ausgleichs und einer »gerechten Lastenverteilung« betone. Mit der sm.ial­
politischen Programmatik von A!brecht und George einerseits sowie den Vorarbei­
ten in der SPD-Opposition zu einem umfassenderen sozialpolitischen Programm 

6 Vorschläge de. DGB zur Wiedtrhen:tdlung der Vollbcscbäftigung, '977; Sozialpolitisches I'rognmm 
de< DGB \"on I,SO; IGM : Sozi.l. Solid,,;üt. 1977/78; Memor:lndum 198" S. '9' fl.; Mt'mor:mdum 
t98J. S. 106 EL. 167/f. 

7 Opidlu, Huber, Wendt, Schmollinger, Bucb, Dieme' in: Die Zukunft des Sozi:tlsulIS (Hrsg. Die Grü' 
ncn lhdcn-Wunlcmbug). }. Aun. 1984; Strasse., Grenun d., Sozialstaat.<, 1979. 

8 BT·Drucks. 9/&41. S. 1. 
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mit einem Ausbau der Basissicherung sowie der Einnahmen9 andererseits scheinen 

sich zumindest in der Programmatik die altemativen sozialpolitischen Ansätze zwi­
schen CDU und SPD wieder klarer zu entwickeln. 

2. Hauptansatzpunkte und Formen der Kürzungen im SozialLeistungssystem 

Wie in der Krise 1929 ff. sind in der Krise 1974 H. Hauptansatzpunkte der Kürzun­
gen im Sozialleistungsbereich einerseits der Abbau der Arbeitslosenversicherung 
(ArbIV) und des Rebabilitationsrechrs. andererseits die radikale Kürzung des Staats­
zuschusses zur Sozialversicherung und damit die Abtrennung des Sozialversiehe­

rungssystems vom Staatshausha!c'o. 

2 . 1. Abbau der staatlichen Arbeitsmarktpolitik 

Schon rein äußerlich wird die SrhlüHelstellung der Arbeitsmarktpolitik im Abbau des 
SoziallcistungssystCm dadurch deutlich, daß dieser Bereich als erster im Dezember 

f975 erheblich reduziert worden ist. Das Risiko der Arbeitslosigkeit läßt sich versi­
cherungsmäßig nicht absichern". Bei wachsender Massenarbeitslosigkeit steigen der 
Ausfall von Beiträgen wie auch die Ausgaben der ArblV in unvorhersehbarem Maße, 
was zwangsläufig die traditionelle Ausfallbürgschafr des Staates in der Arbeitslosen­

versicherung aktivieren muß (Art. no GG. § 187 AFG). Während die keynsianischc 
Globalsteuerungspolitik hier zu Anfang noch Auffangposi(ionen zur Absicherung 

der Massenkaufkraft und zur Steuerung des Strukturwandels schuf, führte ein zwei­
[er Grund bald zur vollständigen Demontage der Arbeitsmarktpolitik des AFG . Das 
AFG von 1969 wollte mit der vaktiven Arbeitsmarktpolitik« die Chancen der 
Arbeitnehmer, insbesondere der "Problemgruppen" auf dem Arbeitsmarkt erhöhen 
und das Arbeitskräfteangebot an qualitative Änderungen der Nachfrage der Arbeit­

geber anpassen. Bei einem Überangebot an Arbeitskräften in allen Qualifikationen, 
Br~nchen und Regionen besteht für eine solche Politik kein Bedarf mehr. Dcsh:\lb 
wurden die wesentlichen Instrumente der "akriven Arbeirsma.rktpolitik«, die Forde­
rung der beruflichen Bildung und der Integration behinderter Arbeitnehmer ab 1 981 
weitgehend abgebaut. Vor allem aber kommt der ArblV in der Auseinandersetzung 
zwischen Kapi[al und Arbei[ während der Krise eine entscheidende Rolle zu. Als 

Alternative zum Lohn bestimmt die Höhe des Arbeitslosengeldes auch die Hohe des 
untersten Lohnsatzes, der auf dem Arbeitsmarkt durchgesetzr werden kann. wie ein 
hohes Arbeitslosengeld den Zwang der Arbeitslosen, jede ~ueh niedrig entlohnte 
Beschäftigung anzunehmen, abschwächt und damit den Druck der industriellen 
Reservearmee auf die Beschäftigten und ihre Organisationen mildert. Diese Konzes­
sionsDereitscha(t der Arbeitslosen und damit auch der Beschäftigten kann auch über 

die direk[c Koncro)lfunktion der Arbeitsmarktverwaltung beeinflußt werden, die 
vor allem über den Zwang auf die Arbeitslosen ausgeübt wird, ~ zumutbare Arbeit"­
anzunehmen oder ihren Anspruch auf Arbeitslosenuntcrstützung zu verlieren 

9 Siehe Zochen (Anm. s) sowie Programm "Ur lukunl'sgcrcch,en Wcit(-rcn.wicklung der Aherssichcrung 
der SPD, FR 17. ). 1984 S. Ih. 

10 Adarny/S,dlcn (Fn. S) so"';, Bo,eh/Pfie"'e. Perspcktiwn und H.lJ1dlungsspiddume der ArbciL!m2rkr­
polillk, WSI-MltI. '982. S. 57 Ir. 

r, Allg. 7.ur EntwIcklung und Grund .. ruktur der Arb!V, Leibfried. Oi. InSli,u,ion.lisItrung der ArblV;1) 
Odd .• KJ '977. S. 289 ff.; Bil:b.ck. Arbci",m>rk.poli.ik und Arbe",""cnnilllung, ZSozRcf '97 g• 
S. 38S fr. 
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(§ 103. 1 19 AFG)". Ähnliche Wirkungen lassen sich über Maßnahmen der be(Ufli­

ehen Bildung und Eingliederung erzielen. an denen teilzunehmen ein Arbeitsloser 

gezwungen werden kann (§ 1 19 AFG), wie über die Schaffung eines »zweiten 

Arbeitsmarktes« durch Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen (§ 9! H. AFG) unter 

Arbeitsbedingungen, die teilweise unter dem Niveau des übrigen Beschäftigungssy­

stems liegen (Befristung, mangelnde Mitbestimmung und Vertretung). 

5ei11981/82 "Zichen mehrere Städte auf der B:lSis der §§ ,S-lO, 25 B5HG Sozialhilfeempfänger 
zu zumulbaren ~gemeinnü(7.igerr Arbeiten. heran '). In Berlin trägt sich dieses Progr:unm nach 
amtlichen Angaben selbse". Bei Arbeit von 40-80 Stunden im Monal in meisl sehr niedrig 
quaJifiziener Tätigkeic und bei einer Entschädigung von 2-} DM pro Stunde für .Mchrluf· 
wand~ (§ 19 Abs . 1 BSHG) geht es um Einübung in Lohnarbeit in ihrer crniedrigslerr, per· 
spektivelosestcn Form und in offener Konkurrenz zum .freien Arbeitsmarkt •. 

~.2 . Abkoppe/ung der SozUzlversicherung vom Staatshaushalt 

Wegen der ökonomisc.hen und politischen Besonderheiten des Risikos Arbeitslosig­

keit ist der Bund zu Zuschüssen für die ArblV und, wegen der besonderen politi­

schen Belastungen der Rentenversicherung (RV) (z. B. beitrags freie Zeiten während 

des Krieges, Leiscungen an Vertriebene etc.), auch für diese zuschußpflichtig 

(§ 1382 H. RVO). So mußte der Bund der Bundesanstalt für Arbeit (BA) 1975 5,6 

Mrd. DM zuweisen und konnte diesen Betrag durch die Kürzungen ab 1976 auf 1 

Mrd. DM 1977 herunterdrücken. Zwar stiegen die Zuweisungen 198 t bis 1983 wie· 
derum auf durchschnittlich 12 Mrd .• jedoch konnte ihr weiteres Ansteigen durch 

Leistungskürzungen und Beitr.!gssteigerungen verhindert werden'! . Obwohl die 

~politischen Leistungen~ der Rentenversicherung z. Z. noch uber 25% der Renten­

ausgaben ausmachen, hat der Bund seinen Zuschußanteil von) J % in 1957 auf 12.9% 

t 981 reduzien1o. 

Wesentlicher Ansatzpunkt aller Kürzungen in den SO'l..ialleistungsbereichen war es 

deshalb, den Bundeszuschuß zu den am stärksten krisenanfälligen Sozialleisrungssy­

stemen der Arbeirslosen- und Rentenversicherung zu kürzen: 1975 Kürzung des 

Zuschusses zur BA, 1980/81 Kürzung des Zuschusses zur RV um 3,5 Mrd. DM, 

198,/112 Kürzung der Dcfizirhaftung an die BA um 9,6 Mrd. DM. Kürzung des 

Bundeszuschusses an die RV um ca. I Mrd. DM, 1982/83 Kürzung des Zuschusses 

an die RV um 1,1 Mrd. DM und der Defizithaftung an die BA um 9 Mrd. DM . für 

die Kürzungsrunde 19112/83 sah das folgendermaßen aus (Beträge in Mrd. DM für 

(98), summieren sich in den späteren Jahren auf): [vgl. Graphik auf S. 262J 

Der Bund. dessen Steuereinnahmen mit der Krise nur begrenzt wa.chsen, verschafft 

sich durch diese Kürzungen im Sozial!eistungssystem den Spielraum für jene politi­

schen und ökonomischen Programme, die höhere Priorität genießen (Förderung der 

Investitionstätigkeit der Umernehmen, Mi!irärhaushaJr etc.). Diese Entkoppe[ullg 
der Sozialversicherungshaltshaftc vom Bundeshaushalt führt dazu. daß die Krisenla­

sren verstärkt von den Mitgliedern der Sozialversicherungssysteme. den Beitragszah­

lern und Leistungsempfängc:rn, d. h. letztlich den abhängig Beschäftigten getragen 

werden müssen. 

11 Zur hislOrischrn Entwicklung, Ko"sch, D.f Begriff cl.r Zumutb.rkeil im Wandel der Rechtslufhssun· 
gen, ZfS t98 J. S. 65 ff. 

I) Hierzu: MundcrlSlrk. S07.illhilfc und ArbeiLSlosiskei!, t98J; Oetker, Anwendung von § 25 Abs. t 
BSHG ... , DVSI '98), S. "71. 

I~ FAZ '9· 4· '98~, s. 4· 
1 I M>lcri:LIienband zum Sozi.lbudge! '98), S. 141. Für '984 kann ,ich <\'tI. sogar cin Überschuß ergeben: 

Bosch. Arbeit5m.rktpolitik ohne Arbcmlose, Soziale Sicherh";! 1984, S. '46 if. 
16 Ho(fm:>nn, Die S,.bilit., de, Bundc,zuschusse, ...• DAngVors '981, s. 40111. 
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Kürzungen nach dem Hau$haltsbegleilgeulz 198J'7 
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Diese Hauptansatzpunkte der Kürzungen prägen auch ihre verschiedenen For­
men. 

2.J. Die Politik der Verschleierung: Belastung der kleinen öffentlichen Haushalte 
/md heimliche Einsparungen 

Wie schon die Graphik zu den Kürzungen 1982183 zeigt, ist es wohl die wichtigste 
Form der Kürzungen. die Ausgabenlost hin zu den öffentlichen Elau zu schieben,fiir 
die der Bund keine politische Veralltwortung lriigl und die die Belastung in sehr 

unterschiedlicher Form, und damit politisch schwer durchschaubar, an ihre Mitglie­
der weitergeben. Letztlich führen viele Kürzungen dazu, daß die exisrenzsichernden 
Basisleisrungen (Arbeitslosengeld, Renre) unter den SozialhiJfesatz sinken und damit 

die Gemeinden über die Sozialhilfe einspringen müssen. Wie diese zusätz.liche Bela­
stung der Gemeinden policisch verarbeitet und weitergegeben wird, ist in jeder 
Gemeinde unterschiedlich und für den letztlich betroffenen Bürger meist kaum 
durchschau bar. Ebenso wurden bevorzugt die Haushalte der RV und der BA auf 
Kosten der KV saniert, da die über r 200 Krankenkassen diese Belastungen u. a. in 
völlig unterschiedl icher Weise an ihre Mitglieder weitergeben müssen (unterschied­
liche Beitragserhöh\Jngen, Kürzungen der Ermessensleistullgcn etc.). So wurde die 

RV 1977 z. T. dadurch saniert, daß der Beitrag der RV zur KV der Rentner gekürzt 
wurde; ähnlich verfuhr man 1982/83. !983/84 mußte die KV Beiträge für das von ihr 
gezahlte Krankengeld an die RV und ArblV abführen (I Mrd . DM), die Tbc-Heil­

maßnahmen \'on der RV übernehmen (0.25 Mrd. DM) und zugunsten des Bundes 
die KV der Rentner der Knappschaft tragen (0,8 Mrd. DM)'s. 

Zugleich überwiegen mengen mäßig die heim/icben Einsparungen durch Nichtanpas­

sung der bedufsbezogenen Sozialleistungen an die gestiegenen Lebenshaltungsko­
sten und durch Manipulation der Leistungsberechnung. Die größten Einsparungen 
bei der Sozialhilfe sind dadurch vorgenommen worden I?, daß die Hilfe zum Lebens­
unterhalt in den Jahren [9711-83 Llm ca. 7'~o weniger angenoben wurde als io dieser 

Jj Beträge nacn .BT-Druck.<. ,hC74. S. 61 ff., 1,6 (f. 
IS V&1. BT-Dl\lcks. ,e/ Hl. S. 64 (f. 
'9 Ad.unyINlegoleIS\dfen, S0 7.;a),{>4' oder AnTlcnh.u,. 507.;11 •• Fort.sch.in '981, s. '9} li.; Lcibfried. FR 

1 r. 10. '98), S. 10. 
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Zeir die Lebenshaltungskosten für die unteren Einkommensschichten gestiegen 

waren. Hinzu kommen noch die starken Kürzungen im Haushaltsslrukturgesetz 

1981/lh (vor allem Senkung der Mehrbedarfszuschläge gern. § 2) BSHG von lO auf 
20%). 198) isr die Anpassung zudem um V2 Jahr hinausgeschoben worden, wobei 

nunmehr die Stcigerungsrate der Lebenshaltungskosten die Obergrenze für die 

Anpassung sein soll (§ 21 Abs. 4 BSHG). In ähnlicher Weise sind die Berechtigungs­

grenzen für das Wohngeld (Höehstgrenze der unterSlÜtzttn Miete) und der Zahl­

betrag des Wohngeldes nicht an die allgemeinen Mietsreigerungen und die EItern­
freibeträge und Bedarfssätze des BAföG nicht an die gestiegenen Lebenshaltungs­

kosten und die entsprechend gestiegenen Löhne angepaßt worden. 

In der Sozialhilfe ist zudem die Berechnungsgrundlage für die Hilfe zum Lebensun­

terhalt, die sog . Warenkörbe, seit [971 nicht mehr angepaßr worden. Sie sind deshalb 

veraltet, zu niedrig und in ihrem Verhältnis zueinander überholt (insbes. Energie. 

persönlicher Bedarf, Ernährung etc.). Neue Berechnungen, die eine Steigerung der 

Regelsätze der Sozialhilfe um ca. 30% erbracht hatten, wurden sofort politisch 
umerdrück!'o. 

In ähnlicher Weise wurden die Bezugsgrößen der Dynamisierung der RV veränderr, 

indem ab dem 20. und dem 2 [. Rentenanpassungsgesetz von '977 die Renten nicht 

wie bis dahin entsprechend den vorher gestiegenen Löhnen, sondern mit erheblich 

geringeren Sreigerungsratcn angepaßt wurden . Statt insgesamt um 29,4% wurden die 

Renten in dieser Zeit nur um 17,45% erhöht, wodurch laufend 12% der Rentenzah­

lungen eingcspart werden ([982 : 19 Mrd. DM). Ab 1983 werden die Renten jeweils 

um 112 Jahr später zum I. 7. erhöht. Für das Jahr 1984 wurde die Anpassung statt auf 

die durchschnittliche Steigerungsrate der vorherjgen 3 Jahre nur noch auf das letzte 

Jahr bezogen: Dadurch wurden wiederum ca. 1,5 Mrd . DM eingespart. 

Während die Beiträge zur BA auf der Basis des gesamten Lohneinkommens berech­

net werden (§ 175 MG), werden bei der Berechnung des Arbeitslosengeldes (Alg) 
und der Arbeitslosenhilfe (Alhi) schon traditionell die Übersrundenverdienste und 

-zuschläge nicht berücksichtigt (§ J t2 Abs. 2 AFG). Das AFKG von 1981 schloß ab 

1982 auch die einmaligen und wiederkehrenden Lohnzahlungen (13. Monatsgehalt , 

Urlaubsgeld) bei der Berechnung des Aig aus (§ Ir 2 Abs. 2, S. 2 AFG), die regelmä­
ßig 10% des Jahreslohns ausmachen. Bei Berufsanfangern wird das Alg statt nach 

dem vollen nur noch nach der Hälfte des zu erwartenden Arbeitsentgelts bemessen 

(§ '12 Abs. 5 Nr. I AFG). 
Durch diese Kürzungen bei den existenziell wichtigen Lohners3tzleistungen der 
Basisversorgung (Alg, Renten) werden das Sozialleistungseinkommen vieler Bevöl­

kerungskreise untcr die Sozialhilfesär'l.e, die Sozialhilfesätze wiederum unter das 

existenziell Notwendige gedrückt (s. u. 3.1.). 

2.4. Ausgrenzungen und Bef,:l5lungserhöhungen 

Ausgrenzungen aus dem Kreis der AnspTUcj,sberechtigten geschahen offen durch die 

fast vollständigc Beseitigung des Schüler-BAföG ab [98) und dadurch, daß im AFG 

seit 1976 bzw. 198J keine Leistungen der beruflichen Förderung, der Arbeitsbe­

schaffungsmaßnahmen und der (originären) Alhi an Personen erbracht werden, die 
vorher nicht versichert waren. So reduzierte sich durch die Beseitigung der (origi­

nären) Alhi an arbeitslose Schul- und Studienabgänger 1982. die Zahl der Empfänger 
von Alhi auf die Hälfte". 

10 Ad,my u ... .. hend •. 
11 AN BA 5'&1. s. 9') und 6/81. S. 1056. 
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Verdeckter wirk! diese Kiorzungsfonn, indem die Anwanschafl.5l<eiten fur Vcrsicherungslei­
stungen erhöht wurden und in einer engen Rahmenfrist VOr dem Versicherungsfall erfüllt sein 
mussen, so (ur die berulliehe und medizinisc.he Rehabilitation in der RV (ab t981), (ur die 
vorzeitigen Renten wegen Arbeitsloslgkeil (ab '981) und wegen Berufs- und Erwerbsunfähig­
keit (ab t984)". Für den Bezug des Arbeil.5loscngcldes waren fruher 6 Besehäftigungsmonate 
notwendig, um einen Anspruch auf Arbeil.5loscngeld fur 3 Monate zu begriinden; ab t981 sind 
es 1 Jahr für lh J.1hr Arbeitslosengeld und ab 1983 1 J.1hr für 4 Monate ArbeiLSlosengeid 
(§§ '04, 106 AFG). Diese Kürzungsformen grenzen jene aus dem Sozialleislungssystem aus, 
die nur eine unregelm:i.ßige, unterbrochene oder gar keine Erwerbstätigkeit vorweisen können 
(F rauen, Jugendliche, Gelegenhei ts-Arbeitnehmer CLC.). 

Von bedarfsbezogenen Leistungen können d:l.durch immer mehr Personen ausge­
schlossen werden, daß das anzurechnende Einkommen ihrer Unterhaltsverpflichte­
ten nicht entsprechend den PreissteigenlOgs- und Lohnsteigerungsraten erhöht 
wird. Dies gilt z. B. für die mangelnde Anpassung der Elternfreiberräge beim BAföG 
und vor 311em für die Arbe.itslosenhilfe, bei der das anzurechnende Einkommen des 

Eheganen seit 1979 ab 75,- DM wöchentlich beginnt (+ 35,- DM wöchentlich für 
jedes Kind, § 138 Abs. I Nr. 1 AFG), weshalb verheiratete Frauen und unterhalts­
berechtigte Minderjährige meist keine Arbeitslosenhilfe mehr erhalten. 
Leistungskürzungen der Höhe nach sind im Basissystem des Arbeitslosengeldes erst 
für das Jahr 1984 vorgenommen worden, nachdem die Kürzung der Bemessungs­
grundlage weitgehend ausgeschöpft war. Arbeitnehmer ohne Unterh3ltspflicht 
gegenüber Kindern erhalten nunmehr stau 68% 63 % und stacc j 8% j 6% ihres 
vorherigen (eh schon gekürzten) Emgclts; ähnliche Sätze galten schon vor 1969. Die 
Renten wurden dadurch gekürzt, daß die Rentner ab 1983 bis 19&j allmählich j% 

ihrer Reme und ihres anderen Einkommens für die Krankenversicherung der Rene­
ner abführen müssen (§ 1 304C RVO). Ebenfalls wurde der Kinderzuschuß in der RV 
ab 1984 durch das erheblich geringere Kindergeld ersetzt. [n der Krankenversiche­
rung wird das Krankengeld ab 1984 für die Versicherten um tl, 5 % gekürz.t, da von 
ihm nunmehr Beiträge zur RV und ArblV zu zahlen sind. 

In allen Sozialversicherungsbereichen ist der Lohncrsatz W3hrend einer Reh~bilitationsmaß­
nahme (Übergangsgeld, Unterhaltsgeld), der [ruher dem vorherigen Nenoemgelt c"!Sprach. 
allmählich auf nunmehr 75% (Versichene mir Unterhalrspflicht) bzw. 65% (Versichcrte ohne 
UmerhJhspllichl) gesenkl worden. Für das Umerhalrsgeld bei allgemeinen Bildungsmaßnah­
mcn nach dem AFG gelten die S~tze von 70% bzw. 63% für vorher Arbeitslose bzw. von 
ArbeiLSlosigkeit Bedrohte, anSOnSten wird nur noch ein Darlehen nach Ermessen in Höhe von 
,8% des vorherigen Neltnemgchs gcwähn. 
FLir t984 ist die Leistung w.1hrend des Muuerschaftsurlaub von vorher ljO,- DM auf 5 '0,- DM 
monatlich gekur:Zl (§ lOO Abs. 4 RVO), wie da~ Kindergeld '9111 a.llgemein und für '983 ab 
einer bestimmten Einkommensgrenze redu:tien wurde. Die Sozialhilfe wurde durch den 
Abbau der Mehrbedartszuschläge, in der Blindenhilfe und in der Überbrückungshilfe gekürzt, 
wie sie bei Asylbewerbern n~ch dem Ermessen der Verw:lltung auf Naturalleistungcn und ein 
Minimum begrenzl weroen kann. 

Früher hatte die RV die Risiken der krankheiesbedingten Arbeitsunfähigkeit und der 
Arbeitslosigkeit insoweit mitgetragen, als diese beitragslosen Zeieen bei der Renten­
berechnung wie Beitragszeiren berücksichtigt wurden (sog. Aushllzeiten). Die NOT­

wendigkeit, die RV finanziell LU entlasten , führre dazu, diese sog. sekundären Risi­
ken fehlender Beitragszahlung in der R V durch jene Sozialleistungssysteme abzusi­
chern, die auch das primäre Risiko abdecken. So mußte die BA ab 1978 Beiträge an 
die RV für die Zeit der Arbeitslosigkeit ihrer Leistungsbezieher abführen, wobei 

u D,es wurde niellI dadurch wengem.teht, daß die Anwan,eh.ft fur die Alt<:rsreme von '5 .uf I Jahre 
ßClIrlgszei .. n reduzien wurde, d. die Altersrente e'51 .b dem 6\. Leben,jahr, di~ g!~iehhohe Erwerbs­
unfähigkeil5renlC" .be, ohne Ahersbegrcozung bezogen w~rdtn konn«. D"r NClIosp.>rdlek, berechnelt 
sich h. BT·Drucks. lol}}S, S_ \1. von 19&4-<9&7 .uf 2,7 Mrd. DM. 
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diese Beiträge ab 1983 nur noch auf der Basis des Alg bzw. der Alhi berechnet 
werden und Arbeitslosigkeit wieder zur Ausfallzeit wurde (§ 1259 Abs. ) Nr. ), Ja 
RVO). Ab 1984 müssen aus dem Krankengeld der KV und dem Verlelzten- und 

Übergangsgeld der UV Beiträge an die RV a.bgeführt werden (§ r 385b RVO). Diese 
an sich sinnvolle Neuverteilung der Risiken führte jedoch zugleich bei den Versi­
chereen zu einer Kürzung dieser eh' nur den Netto-Lohn ersetzenden Leistungen 
um die Beiträge zu r R V. 
Die Selbstbeteiligung, die es in der K V in wechselnden Formen schon beim Bezug 
von Arznei·, Verbands-, Heil- und Hilfsmiueln sowie Fahrtkosten gab, ist für 1982 

erheblich erhöhe und für t 983 bei einem Krankenhausaufenthalt pro Tag auf 5,- DM 
und bei einem Kuraufenthalt pro Tag auf [0,- DM in allen Zweigen der Sozialver­

sicherung neu eingeführt wordeo . Die Verordnung von sog. Bagatell-Arzneimitteln 
muß der Versicherte nunmehr allein tragen. Von diesen Vorschriften gibt es wie­
derum Ausnahmen bei Unzumutbarkeit für den Versicherten. Beitrag5erhöhungen 
fanden auch schon von '950-1974 srate (RV von 10% auf 18%, KV von durch· 
schnittlieh 5,2% auf 9,5 %), konnten jedoch durch die allgemein steigenden 
Reallöhne aufgefangen werden. Dagegen mußten sich Beitragserhöhungen in der 

ArblV von 1982 von 3% auf 4% und für (98) auf 4,6% und in der RV für 19S3 von 
18% auf l8,5% erheblich auswirken. da die Reallöhne ab 19S\ sanken'). 4,5 Mrd. DM 
Mehreinnahmen werden für [984 allein daraus erwartet, daß die einmaligen Sonder­
zahlungen (Weihnachts- und Urlaubsgeld) nun nich~ mehr nur bis zur Beitragsbe­
messungsgrenze des Auszahlungsmon:us, sondern in voller Höhe verteilt auf das 

ganze Jahr bei der Beitragszahlung zu berücksichtigen sind . 

2.5. Ausbau des Komrolltlpparats lind Einsparungen im Verwaltungwollzug 

Die KonLYollen des Leislungsbezugs sind vor allem im AFG gern. §§ [03 und 119 

AFG und § 25 BSHG bei den Anforderungen an die Leistungsbezieher, zumutbare 
Arbeit anzunehmen) in wechselnden Fonnen und wechselndem Ausmaß erheblich 
erhöht worden" . Ebenfalls wurde die Dauer der Sperrzeiten, die bei ers[1T\aliger 
Verweigerung einer zumutbaren Arbeit oder bei verschuldeter Herbeiführung der 
Arbcitslosigkeir verhängt werden können, von früher 2 Wochen 1978 auf 4 und [982 

auf 8 Wochen erhöht. Stieg die Zahl der Sperrzeiten zu Beginn der Krise stark an'·I, 
so ist sie trotz Verschärfung im Jahr 1982 zurückgegangen, da die BA den Arbeits­
losen kaum noch offene Stellen anbieten kann . In Berlin hat die konsequente Durch· 
setzung des Zwangs zu »zumutbarer, gemeinnütziger Arbeit« (§ 25 BSHG) dazu 
geführt, daß 1983 zum ersten Mal seit 1970 die Zahl der Empfiinger von laufender 
Hilfe zum Lebensunterhalt rückJäufig ist'6. 

Eher symbolisch-ideologische Einsparungen kann man die vollsländige Umstellung 
des Studenten-BAföG auf Darlehen ab 1993 nennen, da sie zu keiner aktuellen 
Ausgabencndastung führen, das Dar/ehen unveninst und mit sehr langen Rücklauf­
zeiten versehen ist und dadurch für den Fiskus in seinem Wert erheblich gemindert 
wird und der Verwaltungsaufwand sehr hoch ist. Das Ziel, über einen sozialen 
Numerus Clausus die eh zu hohe Zahl der Studenten wieder zu senken und stärker 

13 Übersich.t über die Smi']. Sicherhei, (HT5g . ßMA), '977, S. '0' und Materi.lienb3lld zum Soz;"lbudgc, 
'98}, S. '40. 

!4 Vgl. oben Fn. '!, 'J. 
lf Bi.b,Ck, St3lUSSChUIZ und Mobili"tsz-"'lng .. . , DuR 1977, S. f fL '9110 sowie Gc<chältsberieh.t der BA 

198" 198). S. '4. 
1.6 Vgl. obm I'n. \4. 
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266 ökonomische Hebel in die Sludienplanung und den Srudienablauf einzubauen, ist 
deshalb überdeutlich . 
Groß sind die Einsparungen im Verwaltungwollzug . Als Beispiel sei hier die Ver­
walrungspraxis der Sozialhilfe genannt. Trotz allgemeiner bundesweiter gesetzlicher 
Regelung gibt es erhebliche regionale Unterschiede des durchschnittlichen Pro­
Kopf-Aufwandes an Sozialhilfe (»Schattenregelsätze« mit leichtem Nord-Süd­
Gefalle) '7. Die Gemeinden versuchen gerade jene zahlreichen Leistungen, die in 
ihrem Ermessen stehen, wie z. B. die einmaligen Hilfen zum Lebensunterhalt (Weih­
nachts-, Heizungs- und KleiduDgsbcihilfe) erheblich zu kürzen's. Weiterhin zählt 
hierzu die bewußt restriktive und abweisende Ausgestaltung von Verwaltungsver­
fahren und Organisation, wodurch die schon traditionell bestehenden hohen 
Zugangsbarrieren noch verstärkt werden". Ein weiteres Beispiel ist die Ausgestal­
tung der Arbeitsvermittlung der BA. Da der Erfolg der Arbeilsvermittler insrilu­
tionsintem an der Quantität der Vermittlungen gemessen wird, konzentriere sich die 
Vermittlungstätigkeit auf die Wünsche der Arbeitgeber und auf die leichter vermit­
telbaren ArbeicslosenJo und klassifiziere z. T. die Arbeitslosen in leicht-, schwer- und 
gar nicht vermittelbare ll . Zudem werden längerfristig arbeitslose Ausländer für nicht 
mehr vermittclbar erklärt, weshalb ihnen alle Leistungen nach dem AFG entzogen 
werden und sie Sozialhilfe beziehen mussen, so daß ihnen die Ausweisung drohe 
(§ lO Abs. I Nr. 10 AusIG)J'. 
Gerade diese Veränderungen im Verwaltungsvollzug betreffen jene Problemgruppen 
des Arbeitsmarktes und der Bevölkerung, die weder gesamtgescllschafrlich noch in 
ihrem einzelnen Auftreten soziale und politische Durchsetzungschancen und Kom­
petenzen haben: Ausländer, Frauen, Jugendliche, An- und Ungelernte. Dadurch 
haben die Kürzungen und ihre verwaltungsmäßige Umsetzung nur jene Mechanis­
men noch verstärkt, die auch zu Zeiten der guten Konjunktur gelten : So hat die 
Gewährung fördemder Sozialleistungen nach dem AFG)J wie der Basissicherung der 
SozialhilfeH die relativen sozialen Unterschiede, die unter den Adressaten dieser 
Leistungen bestchen, noch verstärkt, statt sie zugunsten der besonders sozial 
Benachteiligten zu beseitigen . 
Die Kürzungen der .Realtransfers~, zu denen alle staatlichen/öffentlichen Dienstlei­
stungen zählen, können auch nicht annäherungsweise zusammenhängend erfaßc und 
bewertet werden . Beispielhaft seien nur genannt die Kürzungen im Sozialisations­
bereich (Kindergärten, Jugendhilfe), im Bildungsbereich (Schulen, Büchereien), Kul­
turbereich (Theater erc .) und im [nfrastrukturbereich (Nahverkehrsmittel, öffentli­
che Einrichtungen wie Schwimmbäder etc .). Von ihnen werden insbesondere wieder 
jene Bevölkerungsschichten berroHen, die sich diese Diensrleistungen nicht privat 
auf dem Markt ersatzweise beschaffen können, sondern auf ihre staatliche/öffentli­
chc Bereimellung angewiesen sind H . 

A1lSiitze verslärkler Öffentlichkeit sowie Kontroll- und Koordinationsinstrumente 

27 Lcibfried. Zur So~ialpolilik d~r Vcrtcilungsformen in dcr Sozialhilfe, NDV '98" S. ~61 I/. 
28 Vgl. BÜ'1letSch.r.sdrucks. HH 10/4S8. S. 3. ,6 If. 
'9 Vgl. ~ibfried, AnnutspolCnti.J lind Sozi:1lhille i.n d.r BuodHrcpubJik. KJ 1976. S. 3n 11.; Hanrnann. 

SozialhilfebcdürfLigkei, und .Dunkelzjffer d .. Armut·,. 1981. 
JO Pollmeie,. Zur sozi.Jen AU'bcstallung der A,boi'$Vermitdung. Sozi.le Sicherheit 198'. S. '7} 11. 
J 1 T I\Z (H,rnburg), 8. ,. , 984' 
J' Vgl. Dicn'<>Ilw,·i,ung I rl8J v. >5. 4. 198) des Arbeirsamtes HH, InlAuslR 1983, S. ~jl/); d.zu Bürger­

schlftsdrncks. HH IIho97 und 1187. 
j) Forderung der bcrullichcn Bildung (Hrsg. BA), 1975, S. 16 H.; Pinlu, Die EnlSch~idung zur Umschu­

lung. '978, S. Jl fl. 
J4 Lcibfricd, Fn. 29. 
J f Zu Umfang und zur Umv.ncilun&,wirkun~ der Rc.ltr.u1sfcrs : Tr.ns{er-En~uete-Kommission. Dl.< 

Tr::mslc"y"em in der Bunde<rcpublik Ddd., '981, S. 6. {. 
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zwischen den Verbänden der Leislungsersteller und Leiscungserbringer (konzer­
[iene Aktion, venragliehe Begrenzung der Verschreibung von Heil- und Arzneimit­
tel durch die Änte, Vertragssysreme zwischen Krankenhäusem und Krankenkas­
sen) sollen die starken Kostensteigerungen, die auf den nidu funkcionsfahigen Markt 

für Gesundheitsleistungen zurückzuführen sind, eindämmen. Jedoch hat diese Poli­
tik der .Seelenmassagea (»moral persuasion«) nur begrenzten Erfolg gebabt. 

J. Auswirkungen auf das System der SoziaJ/eimmgen: weder StalllS5chutz noch 
Bed<.lrfsdeckung 

J. J. Bedar/sbezogene Leistungen werden vom Bedarf abgekoppelt 

Besonders schwerwiegend ist der Systembruch in der Sozialhilfe. Der Regelsatz ist­

wie gezeigt - politisch weit unter das Maß der "Menschenwürde« (§§ I und 12 

BSHG) gedrückt worden l6 . Da der Abbau des Real}ohneinkommens ab 19lh und 
des Sozialeinkommens ab 1976 zunelunend mehr Teile der Bevölkerung auf das 
Sozialhilfcniveau sinken läßt, sind vor allem die Armen der Armen von diesen Kür­
zungen betroffen . Die Basis des SoziaJleistungs~ystems in der Bundesrepublik, die 
Sicnerung des Existenzminimums durch die Sozialhilfe, ist damit zerbrochen. 

J.2. Reprivatwierung dey Familienlasten 

Die erneblichen Kürzungen des BAföG, insbesondere des Schüler-BAföG, haben 
die Ausbildungsfunklion weitgehend wieder in die Familie zurückverlagen und re­
privatisiert. Ebenso wirkten die Kürzungen des Kindergeldes 1982 und 1983 und des 
Mutterschaftsgeldes 1984. Abgeschlossen wird diese Politik durch die geplMte 
Steuerreform, durch die den Familien noch nicht einmal wiedergegeben wird, was 
ihnen vorher insgesamt genommen worden ist, und die zudem als FamiJienlastenaus­
gleich nur das individuell verfügbare Einkommen durch Steuervergünstigungen 
erhöhen will, nicht aber die allgemeinen sozialen, umverteilenden Instrumente des 

Familienlastenausglcichs stärkt (Kindergeld, Familienbel-ug der AusbildungsSlipen­
dien und des Wohngeldes, Babyjahre in der RV, Reaitransfers durch K.indergänen 
etc.). Auch die Differenzierung der Lohnersatzleistungen der Sozialversicherung 
(SV) während Rehabilitationsmaßnahmen nach den Unterhaltsverpfliclltungen 
gegenüber der Familie ist eher eine soziale Verkleidung der rigorosen Kürzungen in 
diesem Bereich als eine familienpolitische Wohltat. 

]·3, Zerstörung des Konzepts der »aktiven Arbeitsmarktpolitik. und der 
Sicherungsflmktwn der Arbeitslosenversicherung 

Durch die rigiden Kürzungen der Lohners3tzleisrungen bei den allgemeinen Maß­
nahmen der berunichen Bildung und bei der Rehabilitation Behindener sowie der 
Förderung der Mobilität der Arbe;mchmer und der Schaffung von Arbeitsplärzen 
sind die Leistungen des AFG ab 1976, besonders seit 19SII81 an wieder rein reaktiv 
auf die Beseitigung von Arbeitslosigkeit begrenz!. An die Stelle positiver finanzieller 
Anreize ist die Drohung, das Arbeitslosengeld zu entziehen, getreten, falls der 

}6 Vgl. zur Kritik.on den Regds.'2Cn: Lcibfricd. Fn. '51 sowie Projck.gruppc (FH r:lm .), Ein Leben aus dem 
W>renkorb, 1981. 
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Arbeitslose nicht bereit ist, sich den veränderten Bedingungen des Arbeitsmarktes 

anzupassen und notwendige Bildungsmaßnahmen über sich ergehen zu Jassen 

(§§ 103, I 19 AFG). Damit ist das - vom A FG J969 verfolgte - Grundkonzept der 
aktiven Arbeitsmarktpolitik z.erstÖre werden)). 

Zudem verliert die ArblV immer mehr ihre eigenständige Sicherungsfunkuon, indem 

Versicherte in die Sozialhilfe abgedrängt werden. Zu den schon erwähnten Kürzun­
gen in den Voraussetzungen (Anwartsehaftszeiren, Berechnung und Höhe des Alg 

und der Alhi, Nichtanpassung der Freibeträge für das anzurechnende Einkommen 

des Ehepartners bei der Alhi) kommt noch hinzu, daß die Alhi eines Arbeitslosen. 

der sein früheres Arbeitsentgelt nicht mehr erreichen kann - was bei Qualifikations­
verlust durch längere Arbeitslosigkeit meiS[ der Fall ist - gern . § 136 Abs. 2, 112 

Abs. 7 ·AFG neu und geringer festgesetzt werden kann. Die Konsequenz dieser 

Maßnahme ist, daß immer mehr Arbeitslose keine oder nur so geringe Leistungen 
der BA erhalten, so daß sie auf Sozialhilfe angewiesen sind)!. So erhiehen im April 

1984 nur noch 39% aller registrierten Arbeitslosen Alg und n,l% AI!)i]'. Berück­

sichtigt m~n, daß zu dcr offiziell ausgewiesenen und registrierten Arbeitslosigkeit 

mindestens noch einmal 50% nicht registrierter. sog. verdeckter Arbeicslosigkeit 
hinzukommt, so erhielten J 982 ca . J.3 Mio. Erwerbslose keine Arbeitslosenunter­

stützung; diese Zahl dürfte sich J 98) auf 1,6-2 Mio . erhöht haben40. Auch zeigt die 

starke Konjunkrurabhängigkeir der Be.a.ntragung vorzeitiger Renten der R V (Berufs­

und Erwerbsunfähigkeitsrenten gern. §§ 124.6147 RVO)4'. daß viele Arbeitslose in 

diese Renten ausweichen. um ihre Einkommenssituation zumindest zu stabilisie­
ren. 

Damit haben die Arbeitsförderung und die Arbeitslosenversicherung ihre Schutz­

funktion in der Krise weitgehend verloren. dient ihre Destruktion gerade dazu, wie 

oben gezeigt, den Druck auf die noch Beschäftigten zu erhöhen und die Krisenlasten 

auf die Arbeitslosen abzuwälzen. Verfassungsrechdich ist es kaum noch zu rechtfer­

tigen, die Arbeitnehmer in ein SondersYSlem zu zwingen und ihnen dafür ,Beiträge 
abzuverlangen, wenn dieses Sondersystem für viele von ihnen doch nur Leistungen 

gewährt, die unterhalb der Sozialhilfe liegen und die durch jenes allgemeine System 

der Sozialhilfe aufgestockt werden müssen, das jeder Bürger ohne vorherige Bei­

tragszahlung beanspruchen kann . 

J+ A"nderung der Leistttngsprinzipien der Sozialversicherung 

Bisher waren Alg, Allli und alle ~nderen Lohnersatzleisrungen der SV gemäß dem 

Prinzip der individuellen Äquivale1lz'>' d . h. nach der Höhe des vorherigen indivi­

duellen Beitrags und Lohns, berechnet worden . Dagegen sind die Sachleistungen der 

Sozialversicherung (z. B. Krankenpflege, Dienstleistungen, sächliche MiTtel der 

Reh~bilitation elc.) traditionell nach Bedarfsgesichtspunkten ausgerichtet. Dieses 

37 Bosch/Pricwe. Fn. 10. 
38 N~ch ciner Untersuchung d.r Hans·8ock lu-SLiftung. Die neue Armut, Ausgren7.ung von Arbeitslosen 

aus der Arbeitslosenunterstützung. 1981. s. 47 i. crhiclt~o im September 198, C1. 46% der linger als I 
J:.hr regiwienen ArbeilSloscn k.ine Leistungen n.eh dem AFG, sowie nach einer Umfr:age im September 
(98) in Dortmund und Essen 11.) bzw. 18.8% .lIa registrierten Arbe;ulo«n Soz.;:>Ihilft'eTI1p{:ingcr 
waren (.·bend., S. 107/1.) und nach Anglben de, DeulSchen Südlcug<:.S 198)/4 der Antcil der Arbeits­
losm an der Gcsamtuhl der Empfänger VOn Hilfe "Zum Lcbensunrcrholt .uf '! %, in mal"lchen üntrCn 
der Arbciulosigkeit gu aui 35-40% g."iegen ,.i (FR v. l~ . ~. 1984. S. I). 

19 BT-Drucks. 10/ 145' v. ,8 S· 
'
984. s. 7. 

40 H."s· Böck!or. $tiftung cb~nda. S. 76 H., don auch zu, Problematik der oHILielien Arbeitslosensuti$l.ik. 
Lur verw.Jtungsmäßigcn Schonung der registrierten Arbeitslo«.fiuhlen vgl. FR 11. 10. 8), S. 4. 

4' Kolb, Zur Fin.nzicrung der gesetzlichen RV .. .• DRV 198}, S. 8r H., 8)/4 . 
4' Vgl . oben Fn . ll. 
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System, das einerseits den relativen Lebensstandard und Starus über die nach dem 

vorherigen Lohn berechneten Lohnersatzleistungen sichert, andererseits wichtige 

Dienstleistungen allen Versicherten unabhängig von der Höhe des vorherigen Bei­

trags zugänglich macht, ist seit der Krise '974 stark durchlöchert worden. 

J ·4·1. Einschriinkung der Versicherungsäquivalenz bei den Lohnersatzleistungen 
der Sozialversicherung 

Die individuelle, versicherungsmäßige Äquivalenz bei den Lohnersarzleistungen der 

SV ist zuerst im AFG eingeschränkt worden, indem zwar der gesamte Lohn bis zur 

Beitragsbemessungsgrenze für die Beitragszahlung herangezogen wird) bei der Lei­

stungsbemessung jedoch wesentliche Lohnbestandteile fonfallen : Schon uaditionell 

die Überstundenvergütungen und nunmehr seit 19112 auch die einmaligen und wie­

derkehrenden Lohnzahlungen. Diese Diskrepanz hat auch die anderen Sozialversi­

cherungszweige erfaßL Seit [984 werden die wiederkehrenden einmal jährlichen 

Sonderzanlungen anteilig auf das ganze Jahr verteilt und dadurch stärker zur Bei­

tragszahlung herangezogen; bei der Leistungsgewälu-ung aber werden sie nur dann 

berücksichtigt, wenn sie im sogenannten Bemessungszeitraum 3 oder 4 Wochen vor 

Eintritt des Versicherungsfalls ausgezahlt worden sind<). Schließlich wurde die Stei­

gerung der Renten 1977-8J vom Wachstum der Löhne und Beiträge abgekoppelt. 

Zwar hat der Geserzgeber Spielraum, die Leistungsgewährung von der Beitragsbe­

rechnung und -zahlung abzukoppeln4'. Jedoch verliert das Sozialversicherungssy­

stern seine institutionelle und verfassungspolitische Basis, wenn der Beitrag immer 

mehr dazu dient, ein staatliches Leistungssystem nur in allgemeiner Weise wie eine 

Steuer zu finanzieren4l • 

3 ·4·2. Eamilien- und Bedar/sbezug der Lohnersd.tzLeistungen 

Auch hier hat die ArblV eine Vorreiterrolle gespielt. Wegen der historischen und 

sozialpolitischen Nähe der Untersriitzungsleistungen der Arbeitslosenversicherung 

(insbc:s. Alhi) zur Sozialhilfe hatte der Vorläufer des AFG, das A VAVG, das Alg 

durch Zuschläge je nach Familienstand den besonderen Bedarfs!agen :mgepaßr. In 
geringem Maße gilt dies auch für die Renten der RV,6. Hatte das AFG diesen Fami­

lien bezug der Loh nersatz!eistungen abgeschafft, so wurde er ab 1976 dadu reh wieder 
eingeführt, daß das dem Alg zugrundeliegende Netcoarbeitsemgelr nach Steuertabel­

lensätzen zu berechnen ist, die den Familienstand mit berücksichtigen (§ [ I! AFG). 
Sodann wurden die Lohncrsatzleisrungen während der allgemeinen Bildungsrnaß­

nahmen des AFG und während der Rehabilitationsmaßnahmen in allen Zweigen der 

SV in der Höhe um 10% danach differenziert, ob der Versichene Umerhaltspflich­

tcn hat oder nicht. Ab 1984 hat diese Differenzierung auch die BasisleisttJng des Alg 

und der Alhi (68% zu 6) %, 58% zu 56%) erfaßt. 

J -4-3· Umbd.u des Rehahililationskonzepts der Sozialversicherung 

Während die durch das Rehabilitationsangleichungsgesetz von 1974 ausgebauten 
sachlichen Leistungen der medizinischen und beruflichen Rehabilitation Bchtndener 

4) BSGE I}, S. I H 11. m.w.N. 
4.t So zur Nichtbenick,ichtigung von Übcr<tundcnvergutungen beim Arblg; BVerfGE 1

'
, 11 f H. 

41 Zu deo sozialpolitischen und rechdichen Grundlagen der Bci'r<!gsfin.ozierung: Zacher (H,..g.), Di. 
Rolle des Bcitrlgs in der sozi.J,n Sicherung, 1980. 

46 Der Kind.nu.chuß (§ 116. RVO) ;" ob 1984 für Neuron.fJl abgesch:t1lt und gan7 auf d .. Kindergeld 
rrdu.iert worden. Familienbezogen sind ~u,h die Hinterbliebenenrenten sem. §§ 116) U. RVO. 
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(Therapie, Berufsausbildung elc.) durchweg erhalten geblicben sind, wurden die 
Lohnersatzleistungen, die an Versicherte während der Dauer einer Rehabilitations­
maßnahme gezahlt werden, in allen Zweigen der Sozialversicherung erheblich, in dcr 
beruflichen Renabilitation bis auf den Satz des Arbeitslosengeldes gekürzt. Die oft 
persönlich sehr belastenden Rehabilitationsmaßnahmen werden so ohnc jeden finan­
ziellen Anreiz angeboren und verlangen nunmehr erhebliche finanzielle Opfer. Die 
scharfe Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt wird die vorLeicig behinderren Arbeit­
nehmer zwingen, ihr Arbei[svennögen ihren veränderten Fähigkeiten und den neuen 
Marktbedingungen anzupassen, wobei dieser indirekte Zwang noch durch den 
direkten Zwang. bei Verweigerung einer Rehabilitationsmaßnahme die Sozial lei­
srungsanspruche zu kürzen (§§ 66,68 SGB AT, il9 Abs. I Nr.3 AFG) verschärft 
wird~7. Auch der präventive Charakter der Rehabilitation ist durch die erhöhten 
Anwartschaften bei der Leistung von Kuren und die Verlängerung der InrervaUdauer 
zwischen zwei Kuren (§ 1236 RVO) reduziert worden's. 

J ·4·4· Beschränkung der BedaifsorLenticrung bei den Sachleistungen 

Während die Lohnersauleistungen zunehmend nach Bedarfsgesichtspunkten vorn 
vorherigen Lohn und Beitrag abgekoppelt werden, werden umgekehrt die bedarfs­
bezogenen SachJeisrungen der Sozialversicherung durch die gestiegenen Selbsrberei­
ligungsquoten stärker :ln die finanzielle Leistungsfähigkeit des Versichenen gebun­
den. Andererseirs wird die Selbstbeteiligung über Ausnahme- und Hiirteregelungen 
(§§ 182a, 182f, 182C, 184. IR4a, 1243 RVO) in der Praxis zumindesldann ausgeselzt. 
wenn das Einkommen des Versicherten nicht weit über dem Sozialhilfeniveau liegt. 
Die Spareffizienz dieser Kürzungen ist aufgrund des hohen Verwaltungsaufwands 
beim Einzug der Selbstbereiligungsgelder wie bei der Verwaltung der Ausnahmere­

gelungen sehr zweifelhaft. nicht dagegen die sozialpolitische Auswirkung, einkom­
mensschwache Versicherte von der Leistungsinanspruchnahme auszuschließen~~. 

J.5. Abbau der Rechtssicherheit - Relativiemng des allgemeinen LeislungsgesetZl:s 

In den existenziellen Bereichen der sozialen Sicherung hat das allgemeine Leistungs­
geser"L. auch die Funktion. dem Bürger Rechrssicherheit zu geben, d. h. ihm eine 
längerfristige Lebensplanung zu ermöglichen, die Leiscungsgewährung vorher 
abstrakr gesetzlich festzulegen und damit die Bürger unabhängiger von der ~ Will­
kür« der Leistungsbürokracie zu machen. Beide Funkrionen hat die Krise 1974 H. 
zerstört. Einmal wurden die ökonomischen Krisenfolgen und die Resultate der öko­
nomischen und politischen Verteilungskämpfe sofort in Maßnahmegesetze umge­
serzt, die den Standard der sozialen Sicherheit der abhängig Beschäftigten jeweils 
situativ neu festlegten und damit die Verläßlichkeit des Systems weitgehend zerstör­
ten. Auch hat das Übergangsrecht die Kürzungen schon auf laufende Leismngsver­
hälrnisse angewandr sQ• Zum anderen wurden, wie gezeigt, selbst die Leistungen in 
der klassischen Sozialversicherung zunehmend von Bedarfsgesichtspunkten abhän-

-\7 Vgl B;"b.ck. oben Fn_ 's. S. S Cf.. IR L 
48 Die Kurto ,ind um rnehe als '1, zuruckgegangen: FAZv. 9.5.198) ,owic Rentenanpas<ungsbcrichte 198. 

und '98}, BT·Drucks. 9/155' S. 2J, 10/S60, $"4. 
49 Vgl. H,·j'zcr, Der Häncbll - Ein ScblupOoch zur SYSlemveriindcrung, Sozi.lr Sicherheit Ilh9h; 

Beeuer, Ein Splrgesel'. mit MchrkOII.neHekl, Die Sozi.lvcrsi,herung 19&}, $.7 fr. Zur Fe"legung der 
.Bane- und zur ßNculung des Sozi:Jhjlfenivc.us BSGE p. 267 {{. 

jO Vgl. z. B. § ja ArVcrsNcuregG ;.d.r. d<_s G.v. ~3. u. '98, und des H.Il,hlh.sbeglcügcsetzes 1984 sowie 
§§ '422, b AFG. Vßl. z. B. BSGE 5}, S. 129 H. lowie BSG v. 20. JO. 198) - 7 RAr '7 u. 19/8) - zu, 
Ankundigung "on Anderungcn im Leistuog,bc"heid. 

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1984-3-257 - Generiert durch IP 216.73.216.57, am 08.03.2026, 10:12:33. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1984-3-257


gig gemacht oder in das Ermessen der Verwalrung gestellt. So hängt der Leistungs­

bezug nunmehr z. B. von dem Urteil der Verwaltung darüber ab, ob ein Angehöriger 
der Pflege bedarf (§§ 124! b RVO, 44/59 AFG) oder die Selbstbeteiligung an Lei­
stungen »zumutbar" (§§ 18la, 1143 RVO) oder eine »Härte« ist (§ (82 f. RVO). 

Die in leIzIer Zeit heftig geführte Debatte uber den Mißbrauch sozialer LeistungenP droht die 
Ralionalität des allgemeinen Gese tzes vollends zu beseitigen. So soll nach Ansicht einiger 
Autoren schon nach geltendem Recht wegen Rechtsmißbrauchs im Einzelfall eine Leistung 
versagt werden könnenf', wie gefordert wird, daß zukünftig Sozi~lIeistungen bei grob fahrläs­
siger Herbeiführung des Versicherungsfalles verweigert werden 50Ilten", während die Sozial­
versicherung bisher allenfalls bei vorsätzlicher SelbsLSchädigung die Leislung entziehen 
kann. 
Da der Kahlschlag in wich ligen Sozialleistungsbereichen bisher politisch und vertlssungsge­
richtlich weicgehend reibungslos abgewickelt werden konnte, hac sich die aufwendige vcrtas­
sungsreehtliche Diskussion, ob Sozialleiscungen nichl den Eigentumssehut2 des Art. t4 GG 
genossen'" tür die eigendich betroffenen Sozialleisrungsempflngcr bisher als irrelevant erwie­
sen . Wem diese theoretische Aufwenung des Eigenlums5chulzc.s allenfalls dient, macht das 
Mindcrhcitsvotum von Benda und Kalzenste;n lS deudich, die die Abwertung der Ausbildungs­
ausfa1l2e;tcn in der RV für verfassungswidrig hiehen und den Stllt auf d~s Vorbild des ~ehr­
baren Kaufma.nns« verpflichten wollten. Dem SIa.l1 lls Kaufmann gegenübenreccn kann aber 
nur, wer eben freiwillig in die RV aufgrund kaufmännischer Kalküle über die Rendite seiner 
Kapitalanlagen einllirc, nicht ~ber, wer wie die abhingig Beschäftigten ~ufgrund seiner existen­
ziellen Abhängigkeit und Unsicherheil zur Mitgliedschaft fa\<tisch und rechtlich gezwungen 
wird. 

J.6. Verschränkung von Sozialpolitik und Tarifpolitik 

Äußerst ambivalent ist die erstmals mit dem Gesetz über den Vorruhesrand auch 
gesetzlich eingeführte Verzahnung von Sozialleislungssyslem und Tarifvertragssy­
stern. Zwar können damit beide Bereiche sinnvoller aufeinander abgestimmt werden. 

Andererseits wird die Tarifpolitik dadurch staatlich inseromentalisiert, und zwar bei 
dem Vorrohesrandsgeld im Sinne einer staaclich bewußt gegen die Gewerkschafts­

politik zur Verkürzung der Wochenarbeieszeit propagierten Verkürzung der 
LebensarbcilSzeje und der AusgrenLUng älterer Arbeitsloser aus dem Beschäfü­
gungssystem. 

4. Wer ut am stärksten betroffen? 

4- J . Allgemein die abhängig Beschäftigten 

Die Leiswngskürzungcn senkten schon seit 1976 das Einkommen jener abhängig 
Bescbäftigten, die als Nichterwerbsfähige und -tätige voll auf Sozialleistungen ange­
wiesen sind, während erst ab '980 die Necto-Löhne der Erwerbstätigen real sanken. 

Hat das Sozialleistungssystem bisher schon weicgehend Geld nur innerhalb der Bei-

51 Vgl. die Bcilrägc in: Sclbsrver2ntwoftung in der Solid.rgemeinschafl. Veröff. d. Konrad-Adcn,ucc­
Stiftung, 19SI. Kritisch: STOlZ. Die sog. ,,[.e, .. ungsmißbr:tuchsdlSkussion- . . "Sozj:l.lc Sie.herheit '981, 
S. Il fr. 

$1 50 Stellnc" Schw>chstellcn der G~setzgcbung im Gcsundhci .. wcscn - .u,g1Ic- Wege des Mißbr>uchs, 
VSSR '98), S. 'S! H. 

o 50 Ecker, Das .c1l:ldenmiftende Verschulden gegen sich selbst und die s02ial. Sicherung, in: Selbnver­
.ntwortung .. , (Fo. 5'), 5. 11 H, 

54 Als Übersicht: 5ieveking, Der verf.usungsr<chdich~ Eigcntumsschulz so~ialer Re.:ht'posilionen, 
Z!SozRef '98), 5. 693 ff. 

S! ßVerfGE 58, S. s. ff. 

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1984-3-257 - Generiert durch IP 216.73.216.57, am 08.03.2026, 10:12:33. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1984-3-257


272 tr~gszahler der Sozialversicherung und der abhängig Beschäftigten umverceilcs6, 
wenn es nicht gar die relativen Einkommensunrerschiede zwischen den abhängig 
Beschäftigten und insbesondere zwischen den abhängig Beschäftigten und den Selb­
ständigen verschärft hatS?, so führt insbesondere die Reduktion des Sraatszuschusses 
d~zu. daß die lasten der Krise und ihre Finanzierung noch stärker von den Lohn­
abhängigen getTagen werden müssen. So stiegen die Belastungen der Arbeiter- und 
Angescellccnhaushalce mir öffentlichen Abgaben in dem letzten Jahrzehnt stärker an 
als die aller anderen Gruppen der BevälkerungSs• Dadurch, daß ab 1984 die Sonder­
zahlungen voll in die Beitragserhebung einbezogen werden. werden gerade die unte­
ren und mittleren Einkommensbez.ieher. deren Jahreseinkommen unterhalb der Bei­
tragsbemessungsgrenze (1984 DM poo.- in der RV, DM 3900,- in der KV) liegl, 
verstärkt mit der Finanzierung der Sozialversicherung belastet!'. 
Nicht nur hierdurch, sondern vor aUem auch durch die ungleiche Verteilung der 
Lasten und durch die Tatsache, daß die gesellschafdich besonders diskriminierten 
Gruppen sehr viel stärker auf staatliche Leistungen angewiesen sind, um überhaupt 
ansatzweise gleichberechtigte Lebenschancen zu haben. verschärfen die Kürzungen 
im SozialJeistungssystem die Spaltung innerhalb der abhängig Beschäftigten und der 
Bevölkerung. 

4 .).. Frauen6<> 

Schon die ersten Kürzungen im Sozialleisrungssysrem, im Haushaltsstruklurgesetz­
AFG von 1975, trafen vor allem Frauen, da die arbcitSmarktfärdcmden Leistungen 
von einer langjährigen vorherigen Berufstäcigkeir abhängig gemacht wurden, die 
Frauen wegen ihrer (immer noch vorhandenen) stärkeren Belastungen durch die 
Familie sehr viel weniger vorweisen können als Männer. Genauso wirkten die ver­
schärften Ausgestaltungen der Anwaruchafcszciten beim Alg, bei den Kuren und bei 
den vorzeirigen Remen in der RV. Auch das (zudem ab 1984 gekürzte) Mutter­
schafcsgeld sollte nicht nur dazu dienen, es den Frauen zu erleichtern, Erwerbstä­
tigkeit und familiäre Aufgaben miteinander zu vereinbaren, sondern auch dazu, den 
Frauen wegen familiärer Bindungen den Abgang aus dem Erwerbsleben schmack­
haft zu machen. Auch die zahlreichen Kürzungen bei den sozialen Dienstleistungen 
trafen vor allem Frauen, die einerseits in diesen Bereichen überdurchschnittlich swk 
besch:iftigt sind und andererseits auf sie angewiesen sind, um die Doppdbdastungen 
von Arbeit und Familie ertragen zu können. Schließlich treffen die Kürzungen der 
Basisleistungen des Sozialleistungssystems. Altersrenten und Sozialhilfe, Frauen 
besonders hare, da die Armut alter, alleinstehender Frauen groß ist. Wegen der 
Erhöhung der Anwartschaftszeiten und der Anrechnung von Einkommen der Ehe­
gatten bei der Alhi erhielten im September 1982 33% der arbeitslos gemeldeten 
Frauen keine Leistungen der BA gegenüber (nur) lO% bei den Männem6

'. 

16 Tunsf,,-Enquele-Konun;ss;on (Fn. }s). S. ) 1 f.,IH I. 
17 So, sehr vorsidmg: Sozi:tli"ische Sludiengruppen. Brauchen wir den S02;.I,=I:, in , Die Zukunh .. 

(fn . 7), S. '7' Cf. 
\8 T .. nsl~r-Enqu«.-KommlSsion (Fn. lS)' S. '49/ S0; Untersuchung des DIW, FR v. ,S. 7. (98) , S. 6. 
59 F.upd. Rentenpoh,ik. Improvisauon sran Slruk,urreform, SozIaJe Si<.herhcl! 198j, S. 17'1., 175 . 
60 Vgl. KickbusclVRledmullcr, Die .rmcn Fr.uen. ,,84: GerhardlMe.z, Bonn dringt Frauen am Arb,i,,­

m.rkr ins Aus. FR '7· I. '98>. 
61 H:u,,·Bock]cr-S,;ftung (Fn. )8). S. \7. 
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4,], Große Familien 

Selbst ein konservatives wimchafLSwissenschaftliches Institut6l und die Karholische 
DeuLSche Bischofskonferenz6~ kritisierren die Kürzungsaktionen) insbesondere jene 

im BAföG, Kindergeld und der Soz.ialhilfe, da sie große Familien übermäßig stark 

betrafen und der geplante Familienlastenausgleich über das Steuerreehr noch nicht 
einmal diese Kürzungen wieder wertmachen wird. 

4+ »?roblemgr"ppen- - insbesondere Jltgendliche, Armutsbevölkerung, 
Ausländer 

Wie die Nichranpassung und die Kürzungen der Sozialhilfe vor allem die Armuts­

bevölkerung und die geringere Anpassung der Renten vor allem die Rentner bcua­
fen) so belasteten die Abschaffung des Schüler-BAföG, die Umstellung des Studen­
tcn-BNoG auf Darlehen, die Kurzungen des Kindergeldes und die Erhöhung der 
Anwaruchaftszeiren bei der Alhi und dem Alg vor allem die Jugendlichen, Berufs­
anfänger und Ausländer. Die Ausländer sind :z:udem verstärkt durch die diskrimi­

nierende Gesraltung der Verwaltungsverfahren und durch ihren unsicheren St;!tus 
bei der Arbeitserlaubnis beHoffen . 

5. Perspektiven 

Hauptziel und -ergebnis des Abbaus und Umbaus des Sozialleistungssyslems war es 
also, mit der Senkung des Marktlohns auch den »politischen Lohn., das Sozialein­

kommen) neu und niedriger zu bestimmen, die Lasten möglichst unbemerkt und 
ungleich :z:u verteilen und dadu reh Ausgliederungs- und Spalrungstendenzen zu stär­
ken sowie Strategien und Prozesse der Reindividualisierung und der (angeblichen) 
Markteffizienz wieder einzuführen. Aber diese Politik Stößt auf das Behammgsver­
mögen der traditionellen sozialstaadichen Systeme, auf den Widerstand der von ihr 

Betroffenen und auf gegenläufige gesellschaftliche Entwicklungen, so daß sie äußerst 
ambivalent bleiben muß. Ohne der PoJjtik des SoziaJleistungsabbaus durch Mutma­

ßungen über die objektive Logik der gesellschaftlichen Emwicklung die höheren 
Weihen der Vernunft geben zu wollen, seien doch einige dieser zwiespältigen Ten­

denzen näher analysiert) wie gezeigt werden soll, daß sich gleichsam "hinter dem 
Rücken« der Kürzungen und ihrer Akteure 2uch lndere Entwicklungen durchsetzen 

können. 

5.1. Immanente Brüche in den klassischen Bedarfs&.gen der Sozialversicherung­
Vereinheitlichung des Sozialvers;cheYlingssyslems? 

Zukünftig dürften sich die traditionellen und immanenten Brüche in den Bedarfsla­
gen der Sozialversicherung noch verschärfen: 
- Die Arbeitslosenquote wird selbst bei einem sehr unwahrscheinlichen starken und 

kontinuierlichen Wimchaftswachstum weiterhin hoch bleiben und ständig das 
labile Verhältnis von ArblV - Sozialhilfe - RV wie das Leisrungssystcm des AFG 
und die Finanzierung des gesamten Sozialversieherungssystems gefährden; 

6, FrilZschc, Zu dc'l s02ialpoü!ischcn Wirkung~n des Haush,ltsbcgkitgeselZes ' 98" Miu. dc-s RWJ '98}, 
S. ,S7 f. 

6} FAZ ". '6. ) . '984. S, $. FR v. ,8.3.1984. S. 4 und FAZ v. ,8.4. '984, S. , . 
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274 ab 1990 verschlechtert sich das Verh.ähnis von Beitragszah.lern zu Rentnern (sog. 

Rentenlastquotient) erheblich64, was bei Fortschreibung der jetzigen Aufgaben. 

Leistungen und Finanzierungen der RV zu einem RV-Beitrag von über 30% des 
Lohns führen müßte; 

- nur z . T. können die Lücken dadurch gefüllt werden, daß wegen des sinkenden 

Jugendlastquotienren (Verhältnis der Jugendlichen umeT I!? Jahren zur Gesamt­

zahl der Erwerbs~ligen) Aufgaben und Mittel aus dem Jugendbereich umvertcilt 

werden oder das Rentenbezugsalter wieder auf das 65. oder gar 70. Lebensjahr 
hinausgeschoben wird. 

- Mit der Zun3hme der ~Alren« an der Bevölkerung wachsen die Aufgaben für die 
Pflege. die zwar grundsätzlich, wie z. B. in den Niederlanden. über eine Pflege­

versicherung zu decken sind6!; doch jede Lösung des Risikos ~Pflege~ wird quer 

7..ur traditionellen Spartenteilung der Sozialversicherung stehen und muß stärker 

bedarfsorientiert sein. 

- Das gleiche gilt für die anderen noch nicht "gelösten~ Probleme der Sozialpolitik: 

die starke Belastung der Familien und die ungenügende Sicherung dcr Frauen. die 

Zunahme von Systemerkrankungen (Herz-, Kreislauf-. rheumatische-, Zucker­

krankheiten etc.) sowie psychiatrisch-psychosomatische Erkrankungen, deren 

Prävention und Kuration in die Bereiche anderer Versicherungsträger hineinragt 

(RV. UV) und z. T. grundsätzlich das traditionelle Aufgaben-. Leistungs- und 

Organisationssystem der Sozialversicherung verläßt (Bewältigung der betriebli­

chen und allgemeinen gesellschaftlichen Ursachen dieser Krankheiten. Aktivie­
rung der Patienten ctc.). Ansätze hierfür sind die verschiedenen Systeme der Ver­

bundfinanzierung von Rehabilitationsleistungcn z. B. in dcr gemeindenahen 

Psychiatrie oder in der Suchtthcrapie. Wenn cine komplexe soziale Dcfizitstruk­

tur verändert und die Betroffenen selbst aktiviert werden müssen, erweist sich der 
traditionelle Verteilungsmodus der Sozialleistungssysteme als inadäquat, der nur 

individuelle Rechtsansprüche gewährt und sie über Vorversicherung (Anwart­

schaften) und den rein individuell gemessenen Bedarf (Krankenschein, Versiehe­

rungsverlauf) vermittelt und über hoch spezialisierte Dienstleistungen (Arzt. 

Krankenhaus elc.) befriedigt. 

Schon die systemsprengende Srruktur dieser Probleme, wie der ;tIlgemeine Zusam­
menhang zwischen den verschiedenen Sozialleisrungssysternen über ihre Abhängig­

keit von den zyklischen und strukturellen Entwick.1ungen des WirtSchaftsprozesses 

werden die Interdependenzen und Flcxibilisierung der verschiedenen Leistungssy­

steme wachsen lassen . Besteht Aussicht darauf, daß die inkremenralistische Politik 

des Sichdurchwurscclns, der punktuellen Kürzungen und der Verschiebung von 

Finanzmassen z.wischen den verschiedenen Systemen aufgegeben wird? Eine solche 

Politik hat den Vorteil einer politischen Verschleierungstaktik und entspricht jener 

politischen Tauschlogik. für die sich die Sicherung sozialer Bedarfe auf die Verschie­

bung abstrakter Geldmengen reduziert. So dürfte weder sachlich-inhaltlich noch 

wegen der Form traditioneller Sozialpolitik die Möglichkeit bestehen. die Risiken 
und Finanzmassen der verschiedenen Soz.ialleistungsträger neu zu ordnen - es sei 

denn die heiden nachfolgend beschriebenen Tendenzen können politischen Neuord­

nungen Schubkrafr verleihen. 

64 ßcrich. über die B,välkcrungsen.wicklung. BT-Druc!u. '0/86) v. S. !. !9S~, S. SJ H. 
6) Vgl. die neutren GCSC!2e:\ini.i.I;Ve.D der SPD-Hesse.n FR \'. 11. j . 1984. S. i und der Grünen FR v. 

>J. S· 1984. S. }6 sowie grunds:ilzloch: ßMJF. Das Problem cl« P{1cgebedürftigkcil ... , ZiSozRcI '979. 
S. 106 H.; Bencht der Bund-Lindcr-Arbcitsgruppe "Aufbau und Finanzierung >.mbulanlcr lIod 'tauon,­
rer pflegediens!c". 1980. 
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] .2. Emkoppelung vom EY""<l!erbsrysum? 

Zwar h~t die Krise 1974 H. allzu deutlich gemacht. daß das Sozialleistungssyscem 
Iotal vom Erwerbssystem. d . h. der Entwicklung des kapitalistischen Wirtschafts­

prozesses, der Geschwindigkeit und Struktur der Kapitalakkumulation und der ihr 
folgenden quamitativen und qualitativen Zusammensetz-ung der Arbcieerbevölke­
rung abhängt. Es ist und bleibt auch ein wesentliches Ziel aller staatlichen Sozialpo­

litik, die Reproduktion der Lohnarbeiter zu sichern und den Lohnarbeiterstatus 
immer als norwendige und anraktive Alcernative zur Nichtarbeit aufzuwerten . 

Trotzdem bestehe selbst im Kernbereich des $ozialleisrungssystems. der SV, zuneh­
mend die Tendenz, rein bedarfs bezogene Elemence zu verwirklichen (s. o. 3+). Das 

ist nicht nur Produkt einer sich sozial gebärdenden Kürzungspolitik. sondern ent­

spricht auch grundsätzlichen Strukwrentwicklungen . 
I. Dies hängt einmal mit dem eben analysierten Punkt der zunehmenden immanen­
ten Brüche in den klassischen Bedarfslagen der Sozialversicherungssys.eme zusam­

men . (St eine Neuverteilung der verschiedenen Risiken zwischen den uncerschiedli­
ehen Organisationen des Sozialleistungssystems niehe möglich. so ist es zumindest 
der kleinste gemeinsame politische Nenner, in Teilbereichen eine Basisversorgung 
einzuführen66 • die den ständigen Anpas5ungsdruck von den differenzierten Spezial­
sysrcmen nimmt. Eine Miodestrente entlastet die Sozialhilfe und erleichtert den 
Übergang aus der Arbeitslosenversicherung In das Rentensystem. Ein allgemeines 
und einheirliches System der Pflege und Rehabilitation Behinderter beseitigt den 
Dauerkonflikt zwischen K V. RV und Sozi:llhilfe darüber, wer für Pflegefiillc zustän­

dig ist. Wird eine solche Basisversorgung gekoppelt mit einem auf ihr aufbauenden 
System einkommens- und bCJtragsbezogener Leistungen, so sind die zwei gegensäu­
lichen Prinzipien des Sozialleistungssystems in Einklang gebracht: die bedarfsbezo­

gene Grundsicheruog und die Sicherung des Status und der vorgefundenen sozialen 

Differenzierung. Daß die allgemeine Entwicklung in den westeurop;jischen, kapita­
listischen Ländern in diese Richtung weist. hat unlängst Alber in einer systemver­
gleichenden Studie aufgczeigt67. 

1 . Vor allem aber dürfte diese Entwicklung einmal die ambivalente Folge jener oben 
beschriebenen Politik der Kürzung des "politischen Lohns~, der allgemeinen Sen­
kung der Lohnersatzleisrungen sein, die, wie gezeigt, zunehmend dazu führt, daß 
d'ls System der Basissicherung. die Sozialhilfe, einspringen muß. Auch sind die Kür­
zungen der Lohnersatzlciscungen und Familienleistungen (Kindergeld) für die 
Betroffenen sozial und vor allem aber für die Gemeinden als Träger der Sozialhilfe 
finanziell nur noch erträglich , wenn sie nach Bedarfslagen differenziert werden. 
J. Zum anderen verbirgt sich dahinter auch ein allgemeiner Trend . In der Zeit von 
1960 bis f980. und zwar durchweg vor und nach der Krise 1974 H .• sind die Sozial­
leiseungssysreme, die aus dem allgemeinen Staatshaushalt finanziert werden und 

deren Bezug nach Bedarfsgesichtspunkten organisiert wird, die also nicht direkt an 
das Lohnsystem angekoppelt sind, im Verhältnis zum Wachstum des gesamten 

Sozialleistungssystems (»Sozialbudget~ '960-82: 7fach) und des Sozialversiche­
rungssystems (1960-82 : 8fach) erhebljch überproportional gewachsen: Wohngeld 
looofach (wegen Aulnebung der Mietpreisbindung). Ausbildungsförderung 40-, 

Arbeitsförderung 18-, Sozialhilfe '5-, Jugendhilfe '3 (achts . 
4. Die Ursachen für diese Enrwicklung, daß der Anteil derjenigen Bevölkerungs-

66 Zur Diskussion bei der SPD s. o. (Fn. 9); bei den Grünen und Alternativen: Opidlu. in : T . ScnmiJ 
(Hng.). Belniung von hls eher Arbe' •. Thesen zum g~r>nt i .rttn Mind,.,.«inkommen. 1984 · 

67 Vom Annenhaus zum Wohllanru,t.u'. 19R1. S. S6 { .• , 7S H. «(ür RV und AdV). 
68 G esel I schoio..l. D,t<:n '979 (Hug. BMA), S. 'S9 u . SOli21bericht '9SJ, S. S8/. 
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gruppen, dic überwiegend von Sozialleistungen leben, s(iindig wächst und z.u Beginn 
der Soer Jahre in der Bundesrepublik erstmals die Zahl der Arbeiter überrraf6?, 
können nw- angedeutet werden: 
- Das auf dem Arbeitsmarkt realisierte und individuell vcrfügbare Lohnvolumen 
reicht immer weniger dazu aus, das sich entwickelnde Reproduktionsniveau der 
Arbeitskraft (die »ordentliche« Ausbildung der Kinder, die Pflege im Alter) sicher­
zus(e1len ; 5taadiehe, kompensatorische Leistungen werden nOTWendig. 
- Wahrend die Anforderungen an die Hcr~tellung und Reproduktion der individu­
ellen Arbeitskraft wie der Arbeitskräfte insgesamt wachsen (veränderte Arbeitsbe­
dingungen, psycho-sozialer Verschleiß der Arbeitskrähe, Mobilität der Arbeits­
krähe, ständig veränderre Qualifikationserfordernisse), verlieren die Bereiche der 
-natürlichen«, privaten Reproduktion in der Kleinfamilie und den kleinen Gemein­

schaften immer mehr an Bedeutung und Leistungsfähigkeit. Dadurch werden die 
Reproduktionsaufgaben zunehmend vergesellschaftet und von der kapitalistischen 
Produktionsweise (marktmäßig vennittelte personale Dienstleistungen, Großver­
bände und Interessenorganisationen) sowie von den staatlichen Steuerungs- und 
Dienstleistungsaktivitäten erfaßl l O. Die staatliche Finanzierung der Reproduktions­

leistungen über das Steuersystem sowie die Gewährung öffentlicher s02.ialer Dienst­
leistungen der Reproduktion (z. B. Bildungs- und Rehabilitationswesen) sind aber 
schon von ihrer Struktur her bedarfsbC2ogen, ihre Verbindung mit der Lohnarbeit 
und industriellen Produktion ist sehr verminelt, ihre Rückverlagerung in die Klein­
familie dürfte sachlich nur begrenzt möglich sein - was z. B. die neue Diskussion um 
die Revision der BAföG-Kürzungen deutlich macht7'. 

- Verringerte sich früher der Bevölkerungsanteil der abhängjg Beschäftigten durch 
die längere (schulische) Ausbildung sowie Umschulungs- und Requalifikationsakti­
vitälen und die frühe Verrentung, so wird dic Arbeit nunmehr durch die internatio­

nale Arbeitsteilung und zunehmende Rationalisierungsmoglichkeicen insgesamt 
weniger. Selbst eine radikale Neuverteilung der Arbeit durch Senkung der Lebens-, 
Jahres- und Wochenarbeitszeit muß den Reproduktionsbereich aufwerten, während 

der andere Lösungsweg, die Arbeitskräfte in die Arbeitslosigkeit zu entlassen. erst 
recht große Teile der Bevölkerung in die nicht mehr oder nur noch locker an das 
Beschäfrigungssystem gebundenen Sozialleistungssysteme oder in alternative 
Lebens-, Produktions- und Reprodukcionsformen abdrängt. Grundsätzlich wird 
also das Verhältnis zwischen der Sphäre der Arbeit und der Sphäre der Nicht-Arbeit 
(i. S. nicht fremdbesrimmter, nicht rein ökonomisch determinierter Arbeit) neu 

bestimmt und gewinnt die Nicht-Arbeit an gesellschaftlicher Bedeutung7' . Das Ver­
sieherungsprinzip, das in Finanzierung (prozentualer Beitrag vorn Lohn) und Lei­
STUng (Lohnersatzleislung, Rehabilitation des Arbeitsvermögens) ganz auf den 
Lohnarbeiterstatus und die relative Höhe des Lohns sowie die besondere, individu­
elle Leistungsf3higkeit des Lohnarbeiters ausgerichtet ist, war in der Frühphase des 
$ozialJeislungssystems norwendig, um das System der lohnarbeit gegenüber den 

überholten Formen vorindustrieller Arbeit abzusichern und der Verallgemeinerung 
der Lohnarbeit Rechnung zu tragen . Nunmehr verliert dieses Prinzip mit der Aus­

dehnung der Sphäre der "Nicht-Arbeit« und der zunehmenden Vergesellschaftung 
der Reproduktion außerhalb des Bereichs und den Formen der lohnarbeit an Legi-

69 Alber, ebond., S. 209 m.w.N. 
70 Ausführlich .. hierzu Müc~cnbergcr, Th .. en zur Funktion und Entwicklung de, S07->.lrccht" KJ '976, 

s. 137 H. 
71 VgJ. FAZ v. 6. 4. ,,84, s. \. 
72 Vgl. '"~ di ..... m Prozeß; A. Gorz, Woge ins Pandies, 198) ; Bonß/Hcinzc, Arbeil, Lohn.rbei, ohne 

Arbeit, in; dies., Arbci.slo<igkcit in der Arbcir.sgcsrllsch,r,. 1984, s. 711. m.w.N. 
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umationskrafc und ist es immer weniger fahig, für große Teile der Bevölkerung die 
existentiell wesentlichen Leistungen zu sichern. 
Insoweit entspricht die oben (3 .4.) analysierte Auflösung des Versicherungsprinzip~ 
zwar einem langfristigen StruktUrwande1. dies aber in höchst ambivalenter und 
gesellschaftspolitisch gefährlicher Form. Denn wie diese notwendige starke Orien­
tierung des Sozialleistungssystems an Bedarfsprinzipien poljtisch verarbeitet wird, 
ist offen. Um Entsolidarisicrungcn und weitere Spaltungen zu verhindern und den 
Druck der indu.striellen Reservearmee auf die (noch) Arbeitenden abzumildern, 
wäre es notwendig, eine Mindestsicherung Aller ohne kontrollierende und diskrimi­
nierende Vergabepraktiken durchzusetzen7) . Jedoch geht die Kürzungspolitik den 
entgegengesetzten Weg, indem die Nichte.rwerbstäligen aus dem Sozialversiche­
rungssystem ausgegrenzt und die Entsolidarisierung und Spaltung der Bevölkerung 
vorangetrieben werden, wie die zunehmende Einführung von Bedarfsprinzipicn 
gerade auch in Kernhereichen der SV dazu dient, den erreichten Stand von Gleich­
heit und materieller Sicherheit, der sich bei abhängig Beschäftigten auch am vorhe­
rigen Lohn orientieren muß, abzubauen und die soziale Kontrolle zu erl\öhen. 

5';' Krise der Produktionsfonnen des Sozialleistungssysums: ReindividJlalisierung 
lind soziale Kontrolle - 5elbsthilfebewegung 

In der sozialpolitischen Diskussion ist gerade in den letzten Jahren herausgearbeitet 
worden. daß das Sozialleistungssystem auch wesentliche Funktionen der .sozialen 
Kontrolle« hat, insbesondere die ständige Ein- und Anpassung der abhängig 
Beschäftigten an das System der Lohnarbeit74 • Es sind gerade die Mechanismen 
»sozialer KontroUe., die in der Krise verschärft worden sind: Der Druck auf die 
Arbeitslosen und Sozialhilfeempfänger, jede Arbeit anzunehmen und sich den ver­
änderten Marktbedingungen anwpassen, die hoheitlich-administrativen Kontrollen 
der Bedarfsaspekte in der SV, die die Einheitlichkeit und Kollektivitäc der Risiken in 
individuelle Notlagen auflösen, sowie die Selbstbeteiligung, die ökonomische Kal­
küle durchsetzen soll. 
Durch diese drei Mechanismen werden die schichtenspezifische ungleiche Inan­
spruchnahme der Sozialleistungen noch verstärkt und zugleich die allgemeinen 
gesellschaftlichen Ursachen der Risiken Arbeitslosigkeit und Krankheit zu individu­
ellen sowie individuell und administrativ steuerbarem (Fehl-)Verhalten umgewer­
tet. 
Generell zerstört die Senkung der Lohners3tzleisrungen den Solidarausgleich zwi­
schen den abhängig Beschäftigten. Die sc!ektive Wirkung der Kürzungen verstärkt 
und reproduziert zudem die gesellschaftliche Spaltung und Konkurrenz der Arbeit­
nehmer in Arbeitsplatzbesitzer und Nichtbesitzer, M;inner - Frauen, Stamm- -
Randbelegschaft, Ausländer - Einheimische. 
Grundsärzlich ist es vor allem Aufgabe der Gewerkschaften, :tuE betrieblicher und 
gesamtgesellschaftlicher Ebene die Solidarität im Handeln und im Bewußtsein der 
Arbeitnehmer herzustellen und zu starken. Nur sind die Gewerkschaften von ihrer 
Organisationsscrukrur (betriebliche Basis) und ihren Handlungsinstru01enten 
(Tarifvertrag, Streik, Mitbestimmung) sowie den Inhalten ihrer Politik her vor allem 

H Vgl. die B~ilriige b~i T. SchmiJ (Hrsg.) (h. 66) ,owi. Offe, FR v. l) . 8. '98), S. 10 und Red;,J"ion du 
WidersprUche, FR v. ~8. j. 1984. 

74 VgJ. Rödel/Guld,m,nn, SOlialpo~lik als sozia.lc Komrolle, St.mbcrgcr Sludien " '978. S. 11 fr. ; un­
h~rdtlOffc, SI~3IS1ht()ric und Sozialpolitik ... , in' v. Ferher u .•. (Hrsg .), Soziologie und SQ>ialpo(jtik , 
'977. $.,8fl. 
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auf die Erwerbstätigen und den Betrieb als Handlungsfcld konzentriere7!. Ihrc 
Handlungsinstrumeme erfassen zwar die Basis des Sozialversicherungssysrems 
(lohn) und wichtige Randbereiche des Sozialleistungssyslems (tarifliche Zulagen bei 
Arbeitslosigkeit, Rarionalisierungsschutz, Betriebsrenten, Arbeits- und Gesund­
heitsschutz im Betrieb, Beteiligung an der Selbstverwaltung der Sozialversicherung). 
Sie können jedoch die trotz aller Verschränkungen weiterhin bestehenden Diskre­
panzen zwischen Produktion und Reproduktion und deren jeweils verschiedenen 
Vergesellschaftungsformen (Tausch auf dem Arbeitsmarkt und betriebliche Herr­
schaft/Gegenwehr - Sozialversicherung, Familie, allgemeine politische Verkehrsfor­
men) nur teilweise überwinden. In der staatlich vennictelten Sozialpolitik wie in den 
Bereichen nichtbetrieblicher Reproduktion und lebensweise (Familie eec .) sind die 
Gewerkschaften allenfalls eine Interessengruppe unter anderen. Beispielhaft seien 
hier die Schwicrigkeiten einer eigenständigen gewerkschaftlichen Arbeitslosenpoli­
tik76 oder der geringe gewerkschaftliche Einfluß auf die Sparpolitik der SPD-FDP­
Regierung oder die Schwierigkeiten genannr, über den Tarifvertrag Fragen der 
beruflichen Bildung oder der Ergänzung der Sozi31leistungen zu regeln. 
Hier liegt nun gerade eine der w~entlichell Funkrionen der Selbsthilfebewegung 
(Frauenhäuser, medizinische Selbsthilfegruppen, Arbeitslosen initiativen, Jugendini­
tiariven, Kinderhäuser, Instandbesetzer etc.)77. Gerade in ihren gemeinsamen Merk­
m3len: Bedürfnisorientierung, Identität von Trägern und NUTznießern der Lc.istung, 
geringe Professionalisierung, basisdemokratische und unbürokratische Orientie­
rung, haben sic einen zentralen Modus des staatlichen Sozialleistungssystems verän­
dert: Start passives Objekt verrechdichter und bürokratisierter privater Unterneh­
men des sozial-gewerblichen Komplexes (Arzt, Pharmaindustrie etc.) oder öffent­
lich-rechdicher Verteilungs- und Versorgungsinstitutionen und ihrer sozialen Kon­
trollmechanismen zu sein, erlangen die Betroffenen ein stärker instrumentelles Ver­
hältnis zum Sozialleisrungssystem, das sie mit ihren Bedürfnissen konfrontieren und 
anhand ihrer Interessen kontrollieren. Die Selbsthilfezusammenschlüsse bilden eine 
erste kollektive Organisation, um zumindest jene Lebensbereiche zurückzugewin­
nen, die außerhalb des Einflußbereichs der kollektiven und solidarischen Organisa­
tion im Produktionsprozeß stehen, und die nach dem heutigen Stand der Entwick­
lung sozialer und politischer Kompetenzen in der Bevölkerung unnötigerweise noch 
bei öffentlich-rechtlichen/privaten Institutionen verblieben sind. 
Insbesondere wenn die staatlichen Suategien der Instrumentalisierung der Selbsthil­
febewegung als Puffer für den Abbau sozialer Dienstleistungen abgewehrt werden 
können, der autonome Bereich sich stabilisieren und intern vernetzen sollte, der 
Übergang zwischen dem autonomen und dem traditionellen/professionellen Sektor 
durch Reduktion der Wochen- und Lebensarbeitszeit freiwillig möglich ist und sich 
verallgemeinert und beide Bereiche sich organisatorisch und finanziell enger mitein­
ander verzahnen, dürfte sich hier ein bleibender und entscheidender Strukturwandel 
im System der Sozialpolitik herausbilden. 

71 Zu dieser Dissoziuion von Zielproje.kuon und Klmpfpote.nu:t! der Gewerkschaften gendc in der Sozi,[­
politik: Muckmberger (Fn. 70), S. H7/8. 

76 Vj\l. Moller-Lilck,ng, Gewc,k.<ch.flen und lrbcitslosc Arbeitnehmer, Sozi.l. Steherh.il 198>, S. JJ ff. 
77 V lll. allgemein zur Sdbsthilfcbcwcgung: Beywl/Bromb3ch, Neue Sdbs.orga.n;<>tionen, Aus Poli.ik und 

Zeilg.""hichle, B ,./84, S. ,,11. sowie Deimtr u .•. , Sdbs,hil/c in dtr Sozialpoli.ik, Aus Politik und 
Zenge"h'ch,c. B J~/8J, s. 1411 .• bcidc m ...... N. 
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